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Bericht
über die

Untersuchung betreffend die in den Memoiren des

Generats Baron von Marbot enthaltenen
Anschuldigungen gegen die im Dienste Napoleons I.

stehenden Schweizertruppen.

Erstattet von der hiezu bestellten Kommission

an der Delegirtenversammlung der schweizerischen

'Offiziersgesellschaft in Genf, den 30. Juli 1892.

Lausanne, den 26. Juli 1892.

An den Zentralvorstand der schweizerischen

Offiziersgesellschaft in Genf.

::; Herr Präsident, meine Herren!

Sie haben uns einen auf Antrag des Herrn
Oberst-Korpskommandanten Ce>ösole, Chef des

I. Armeekorps, gefassten Beschluss der
Delegirtenversammlung der waadtländischen Offiziersgesellschaft

fiberwiesen, wodurch Ihr Vorstand
eingeladen wurde, eine Kommission zu bestellen
behufs Berichterstattung »über die in den

Memoiren des Generals Baron von
Marbot (Paris 1891), speziell in demjenigen
Kapitel des III. Bandes dieser Memoiren, welcher
die Ereignisse von 1812 und die Sehlacht von
Polotsk behandelt — gegen die Schweizerregimenter

in französischen Diensten erhobenen

Anschuldigungen."

Mit der Ueberweisung dieses Beschlusses haben
Sie uns beauftragt:

1) Darüber Bericht zu erstatten, ob es angezeigt

erscheine, dass die schweizerische
Offiziersgesellschaft, gemäss dem Antrage der waadtländischen

Sektion, -die in den Memoiren des Generals
Baron von Marbot gegen die Schweizertrappen
im Dienste Frankreichs enthaltenen Anschuldi-1

,'..

gungen einer geschichtlichen Untersuchung unterziehe

;

2) eventuell, d. b. für den Fall, dass diese

Untersuchung als angezeigt erachtet würde, die*
selbe vorzunehmen und an der nächsten
Delegirtenversammlung, am 30. Juli 1892 in Genf;
darüber Bericht zu erstatten.* •

T. Alles was mit unserer nationalen Geschichte
und insbesondere mit unserer Militärgeschichte
in irgend welchem Zusammenhange steht,
verdient in hohem Grade unsere Aufmerksamkeit.
Die Schweiz ist ein kleines Land, aber ihre
Geschichte ist gross. Ihre Militärgeschichte ist be-'
sonders reich an ruhmvollen Thaten. Diese kost»,
bare Erbschaft müssen wir unversehrt erhalten,
erstens aus Ehrfurcht vor dem Andenken unserer
Vorfahren, dann aber auch zum grössten Vortheil
der gegenwärtigen und künftijen Generationen^
Der gute Ruf der Fahnentreue, der Disziplin und
der Tapferkeit, welchen sich di« SchweizertruppeB
Jahrhunderte hindurch auf dm Schlachtfeldern
von ganz Europa mit ihren Blute erworben
haben, mögen sie für diese oler jene Sache
gekämpft haben, ist für ans nicht blosser Ruhm;
sondern auch ein Schutzwall. Er trägt mit zur
Achtung bei, welche uns iie andern Volker
zollen, sowie zum Ansehen unserer Fahne und
unseres Heeres. Zwar sind lies nur moralische,
aber nichts desto weniger »irksame Vertbeidi-
guhgsmittel. üebrigens, fagen wir, sind wir
uns nicht selbst schuldig, jenen unbestrittenen
Ruf von Muth und Ehranaftigkeit unbefleckt
zu erbalten, welchen urjere Väter erworben
haben,- welcher uns, den Söhnen, zum Nutzen
gereicht und einen der mächtigsten Faktoren
unseres Zutrauens in die rigene Kraft und ün»
besiegbarkeit bildet? f a J.
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